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 Gesetzentwurf
 der  Bundesregierung

 Entwurf  eines  Ersten  Gesetzes  zur  Änderung  des  Vorläufigen  Tabakgesetzes

 A.  Problem  und  Ziel

 Die  Richtlinie  2003/33/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 26.  Mai  2003  zur  Angleichung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  der
 Mitgliedstaaten  über  Werbung  und  Sponsoring  zugunsten  von  Tabakerzeug-
 nissen  (ABl.  EU  Nr.  L  152  S.  16,  2004  Nr.  L  67  S.  34)  ist  in  nationales  Recht
 umzusetzen.

 B.  Lösung

 Das  vorliegende  Gesetz  enthält  die  notwendigen  Vorschriften,  um  die  vorge-
 nannte  Zielsetzung  zu  erreichen.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle  Auswirkungen

 1.  Haushaltsausgaben,  Haushaltseinnahmen  ohne  Vollzugsaufwand

 Das  Gesetz  verursacht  für  die  Länder  und  die  Gemeinden  keine  Mehrkosten,  da
 es  lediglich  bestimmte  Verbote  und  Beschränkungen  für  Wirtschaftsbeteiligte
 regelt.

 Die  Regelungen  dieses  Gesetzes  können  zu  einem  Rückgang  des  Verbrauchs  von
 Tabakerzeugnissen  in  Deutschland  mit  der  Folge  führen,  dass  das  Tabaksteuer-
 aufkommen  zurückgeht;  mögliche  Rückgänge  beim  Tabaksteueraufkommen
 lassen  sich  derzeit  nicht  quantifizieren.

 Zudem  könnten  die  Regelungen  dazu  führen,  dass  bei  Unternehmen,  die  im  Mar-
 keting  bzw.  Werbesektor  tätig  sind,  zeitweise  Umsatz-  und  Ertragseinbußen  ein-
 treten  könnten.  Die  dadurch  bedingten  Rückgänge  beim  Umsatz-  bzw.  Ertrags-
 steueraufkommen  lassen  sich  jedoch  nicht  beziffern.

 2.  Vollzugsaufwand

 Durch  dieses  Gesetz  ergibt  sich  kein  zusätzlicher  Aufwand  im  Verwaltungsvoll-
 zug  bei  den  Ländern,  da  die  Überwachung  der  Einhaltung  der  Bestimmungen
 dieses  Gesetzes  mit  dem  vorhandenen  Personal  durchgeführt  werden  kann.
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E.  Sonstige  Kosten

 Durch  das  Gesetz  entstehen  keine  zusätzlichen  Kosten  für  die  Erzeuger  und  die
 übrigen  Wirtschaftsbeteiligten.  Daher  sind  Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise
 und  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau,  nicht  zu  er-
 warten.
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Anlage  1

 Entwurf  eines  Ersten  Gesetzes  zur  Änderung  des  Vorläufigen  Tabakgesetzes*)

 Der  Bundestag  hat  das  folgende  Gesetz  beschlossen:

 Artikel  1

 Das  Vorläufige  Tabakgesetz  vom  9.  September  1997
 (BGBl.  I  S.  2296),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  5  des  Geset-
 zes  vom  …  2005  (BGBl.  I  S.  …),  wird  wie  folgt  geändert:

 1.  Nach  §  21  wird  folgender  §  21a  eingefügt:

 „§  21a
 Werbe-  und  Sponsoringverbote

 zur  Umsetzung  der  Richtlinie  2003/33/EG

 (1)  Im  Sinne  dieser  Vorschrift  sind:

 1.  Werbung:  Werbung  im  Sinne  des  Artikels  2  Buchsta-
 be  b  der  Richtlinie  2003/33/EG  des  Europäischen  Par-
 laments  und  des  Rates  vom  26.  Mai  2003  zur  Anglei-
 chung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  der
 Mitgliedstaaten  über  Werbung  und  Sponsoring  zu-
 gunsten  von  Tabakerzeugnissen  (ABl.  EU  Nr.  L  152
 S.  16,  2004  Nr.  L  67  S.  34),

 2.  Sponsoring:  Sponsoring  im  Sinne  des  Artikels  2
 Buchstabe  c  der  Richtlinie  2003/33/EG,

 3.  Dienste  der  Informationsgesellschaft:  Dienste  der  In-
 formationsgesellschaft  im  Sinne  des  Artikels  2  Buch-
 stabe  d  der  Richtlinie  2003/33/EG.

 (2)  Es  ist  verboten,  für  Tabakerzeugnisse  im  Hörfunk
 zu  werben.

 (3)  Es  ist  verboten,  für  Tabakerzeugnisse  in  der  Presse
 oder  in  einer  anderen  gedruckten  Veröffentlichung  zu
 werben.  Abweichend  von  Satz  1  darf  für  Tabakerzeugnis-
 se  in  einer  Veröffentlichung  nach  Satz  1  geworben  wer-
 den,

 1.  die  ausschließlich  für  im  Tabakhandel  tätige  Personen
 bestimmt  ist,

 2.  die  in  einem  Staat,  der  kein  Mitgliedstaat  der  Europäi-
 schen  Union  ist,  gedruckt  und  herausgegeben  wird,
 sofern  diese  Veröffentlichung  nicht  hauptsächlich  für
 den  Markt  in  der  Europäischen  Union  bestimmt  ist,

 3.  die

 a)  in  ihrem  redaktionellen  Inhalt  weit  überwiegend
 Tabakerzeugnisse  oder  ihrer  Verwendung  diene-
 nede  Produkte  betrifft  und

 b)  nur  für  eine  sich  aus  Buchstabe  a  ergebende  Öf-
 fentlichkeit  bestimmt  ist  und  an  diese  abgegeben
 wird.

 (4)  Absatz  3  gilt  für  die  Werbung  für  Tabakerzeugnisse
 in  Diensten  der  Informationsgesellschaft  entsprechend.

 (5)  Es  ist  einem  Unternehmen,  dessen  Haupttätigkeit
 die  Herstellung  oder  der  Verkauf  von  Tabakerzeugnissen
 ist,  verboten,  ein  Hörfunkprogramm  zu  sponsern.

 (6)  Es  ist  verboten,  eine  Veranstaltung  oder  Aktivität,

 1.  an  der  mehrere  Mitgliedstaaten  beteiligt  sind,

 2.  die  in  mehreren  Mitgliedstaaten  stattfindet,  oder

 3.  die  eine  sonstige  grenzüberschreitende  Wirkung
 hat,

 zu  sponsern.

 (7)  Es  ist  verboten,  Tabakerzeugnisse  im  Zusammen-
 hang  mit  einer  Veranstaltung,  deren  Sponsoring  nach
 Absatz  6  verboten  ist,  mit  dem  Ziel  oder  der  direkten  oder
 indirekten  Wirkung,  den  Verkauf  von  Tabakerzeugnissen
 zu  fördern,  kostenlos  zu  verteilen.“

 2.  In  §  22  Abs.  1  werden  die  Worte  „im  Hörfunk  oder“  ge-
 strichen.

 3.  Nach  §  22  wird  folgender  §  22a  eingefügt:

 „22a
 Von  bestimmten  Werbeverboten  nicht  erfasste  Bereiche

 Die  Verbote  des  §  21a  Abs.  2  und  3  Satz  1,  auch  in  Ver-
 bindung  mit  Absatz  4,  und  des  §  22  Abs.  1  erfassen  nicht
 eine  redaktionelle  Berichterstattung  über  Tabakerzeug-
 nisse.  Das  Verbot  des  §  21a  Abs.  3  Satz  1,  auch  in  Verbin-
 dung  mit  Absatz  4,  erfasst  darüber  hinaus  nicht  einen  ab
 dem  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  des  Gesetzes]
 gefertigten  Nachdruck  einer  dort  genannten  Veröffent-
 lichung,  die  den  Vorschriften  dieses  Gesetzes  in  der  bis
 zum  …  [einsetzen:  Tag  des  Inkrafttretens  dieses  Geset-
 zes]  geltenden  Fassung  entspricht.“

 4.  §  53  Abs.  2  Nr.  1  Buchstabe  c  wird  wie  folgt  gefasst:

 „c)  einer  Vorschrift  des  §  21a  Abs.  2,  3  Satz  1,  auch  in
 Verbindung  mit  den  Absätzen  4,  5,  6  oder  7  oder  des
 §  22  Abs.  1  oder  2  Satz  1  oder  einer  Rechtsverord-
 nung  nach  §  21  Abs.  1  Nr.  1  Buchstabe  d  bis  f,  i  oder  j
 oder  §  22  Abs.  3  zuwiderhandelt,  soweit  sie  für  einen
 bestimmten  Tatbestand  auf  diese  Bußgeldvorschrift
 verweist,  oder“.

 Artikel  2

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tage  nach  der  Verkündung  in  Kraft.

 *)  Dieses  Gesetz  dient  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2003/33/EG  des  Eu-
 ropäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  26.  Mai  2003  zur  Anglei-
 chung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  der  Mitgliedstaaten
 über  Werbung  und  Sponsoring  zugunsten  von  Tabakerzeugnissen
 (ABl.  EU  Nr.  L  152  S.  16,  2004  Nr.  L  67  S.  34).
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Begründung

 A.  Allgemeiner  Teil

 I.  Gründe  für  die  Gesetzesänderung

 Mit  diesem  Gesetz  wird  die  Richtlinie  2003/33/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  26.  Mai  2003
 zur  Angleichung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften
 der  Mitgliedstaaten  über  Werbung  und  Sponsoring  zugunsten
 von  Tabakerzeugnissen  (ABl.  EU  Nr.  L  152  S.  16,  2004  Nr.  L
 67  S.  34)  in  nationales  Recht  umgesetzt.

 Artikel  1  dieser  Richtlinie  regelt  deren  Gegenstand  und  An-
 wendungsbereich.  Ziel  dieser  Richtlinie  ist  danach  die  An-
 gleichung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  der  Mit-
 gliedstaaten  über  die  Werbung  für  Tabakerzeugnisse  und  ihre
 Verkaufsförderung  in  der  Presse  und  anderen  gedruckten
 Veröffentlichungen,  im  Hörfunk,  über  Dienste  der  Informa-
 tionsgesellschaft  und  durch  Sponsoring  in  Verbindung  mit
 Tabakerzeugnissen,  einschließlich  der  kostenlosen  Vertei-
 lung  von  Tabakerzeugnissen.  Die  Richtlinie  soll  danach  wei-
 ter  den  freien  Verkehr  der  betreffenden  Medien  und  damit
 zusammenhängender  Dienstleistungen  sicherstellen  und
 Hemmnisse  für  das  Funktionieren  des  Binnenmarkes  beseiti-
 gen.  Die  Richtlinie  ist  bis  zum  31.  Juli  2005  in  nationales
 Recht  umzusetzen.

 Die  Bundesrepublik  Deutschland  hat  am  9.  September  2003
 Klage  beim  Europäischen  Gerichtshof  gegen  das  Euro-
 päische  Parlament  und  den  Rat  der  Europäischen  Union  er-
 hoben  und  beantragt,  die  Artikel  3  und  4  der  Richtlinie  für
 nichtig  zu  erklären.  Diese  Klage  entbindet  nicht  von  der  Ver-
 pflichtung,  die  Richtlinie  in  nationales  Recht  umzusetzen.

 II.  Gesetzgebungszuständigkeit  des  Bundes;  Befristung

 Die  Gesetzgebungszuständigkeit  des  Bundes  ergibt  sich  hin-
 sichtlich  der  Bußgeldvorschrift  aus  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  1
 des  Grundgesetzes,  hinsichtlich  der  Werbeverbote  für  Tabak-
 erzeugnisse  aus  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  20  des  Grundgesetzes;
 vom  Schutz  beim  Verkehr  mit  Genussmitteln  nach  Artikel  74
 Abs.  1  Nr.  20  erfasst  werden  auch  Regelungen  über  die  Wer-
 bung  für  Genussmittel  und  hinsichtlich  der  Sponsoringver-
 bote  aus  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  11  des  Grundgesetzes.  Bei
 Sponsoringverboten  handelt  es  sich  um  Normen,  die  dem
 Recht  der  Wirtschaft  zuzuordnen  sind,  da  sie  lenkend  die
 wirtschaftliche  Betätigung  bestimmter  Wirtschaftszweige
 regeln.

 Soweit  der  Bund  von  seiner  Gesetzgebungszuständigkeit
 nach  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  1,  11  und  20  Gebrauch  gemacht
 hat,  ist  eine  bundeseinheitliche  Regelung  im  Sinne  des  Arti-
 kels  72  Abs.  2  des  Grundgesetzes  erforderlich.  Ein  Bundes-
 gesetz  ist  insbesondere  zur  Schaffung  eines  einheitlichen
 Wirtschaftsgebiets  und  damit  zur  Wahrung  der  Wirtschafts-
 einheit  erforderlich,  da  es  notwendig  ist,  für  einheitliche
 Regelungen  hinsichtlich  des  Verbots  bestimmter  Formen  der
 Werbung  für  und  der  kostenlosen  Verteilung  von  Tabak-
 erzeugnissen  sowie  im  Bereich  des  Sponsorings  zu  sorgen.
 Zwar  könnte  auch  jedes  Land  solche  Regelungen  treffen,
 ohne  die  Interessen  der  anderen  Länder  zu  beeinträchtigen.
 Da  eine  Vielzahl  von  deutschen  Presseerzeugnissen  und  an-
 deren  gedruckten  Veröffentlichungen  länderübergreifend,

 eine  Reihe  auch  bundesweit  vertrieben  werden,  können  un-
 terschiedliche  Regelungen  in  diesem  Bereich  aber  im  deut-
 schen  Wirtschaftsgebiet  störende  Grenzen  aufrichten  bis  hin
 zur  Verkehrsunfähigkeit  von  Presseerzeugnissen  in  einem
 Land,  die  in  einem  anderen  Land  uneingeschränkt  in  den  Ver-
 kehr  gebracht  werden  dürfen.  Auch  unterschiedliche  landes-
 rechtliche  Regelungen  im  Bereich  des  Sponsorings  von  Hör-
 funkprogrammen  würden  Hindernisse  für  den  wirtschaft-
 lichen  Verkehr  im  Bundesgebiet  errichten  und  die  Verteilung
 des  wirtschaftlichen  Potenzials  im  Bereich  des  Hörfunks  ver-
 zerren.  Dies  gilt  gleichermaßen  für  das  Sponsoring  einer  Ver-
 anstaltung  oder  Aktivität.  Unterschiedliche  Regelungen  in
 diesem  Bereich  können  zu  einem  starken  Anstieg  oder  rasan-
 ten  Abnehmen  bis  zum  Erliegen  von  Veranstaltungen  oder
 Aktivitäten  in  bestimmten  Regionen  führen,  was  wiederum
 erhebliche  Nachteile  für  die  Gesamtwirtschaft  mit  sich  brin-
 gen  kann.

 Eine  Befristung  des  Gesetzes  kommt  nicht  in  Betracht,  da  die
 Richtlinie  2003/33/EG,  die  durch  dieses  Gesetz  in  nationales
 Recht  umgesetzt  werden  soll,  ihrerseits  nicht  befristet  ist.

 III.  Kosten  und  Preise;  Geschlechtsspezifische  Auswir-
 kungen

 Das  Gesetz  verursacht  für  die  Länder  und  die  Gemeinden
 keine  Mehrkosten,  da  es  lediglich  bestimmte  Verbote  und  Be-
 schränkungen  für  Wirtschaftsbeteiligte  regelt.

 Die  Regelungen  dieses  Gesetzes  können  zu  einem  Rückgang
 des  Verbrauchs  von  Tabakerzeugnissen  in  Deutschland  mit
 der  Folge  führen,  dass  das  Tabaksteueraufkommen  zurück-
 geht;  mögliche  Rückgänge  beim  Tabaksteueraufkommen
 lassen  sich  derzeit  nicht  quantifizieren.

 Zudem  könnten  die  Regelungen  dazu  führen,  dass  bei  Unter-
 nehmen,  die  im  Marketing  bzw.  Werbesektor  tätig  sind,  zeit-
 weise  Umsatz-  und  Ertragseinbußen  eintreten  könnten.  Die
 dadurch  bedingten  Rückgänge  beim  Umsatz-  bzw.  Ertrags-
 steueraufkommen  lassen  sich  jedoch  nicht  beziffern.

 Durch  dieses  Gesetz  ergibt  sich  kein  zusätzlicher  Aufwand
 im  Verwaltungsvollzug  bei  den  Ländern,  da  die  Überwa-
 chung  der  Einhaltung  der  Bestimmungen  dieses  Gesetzes  mit
 dem  vorhandenen  Personal  durchgeführt  werden  kann.

 Durch  das  Gesetz  entstehen  keine  zusätzlichen  Kosten  für  die
 Erzeuger  und  die  übrigen  Wirtschaftsbeteiligten.  Daher  sind
 Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,  ins-
 besondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau,  nicht  zu  erwar-
 ten.

 Das  Gesetzesvorhaben  wurde  daraufhin  überprüft,  ob  Aus-
 wirkungen  von  gleichstellungspolitischer  Bedeutung  zu  er-
 warten  sind.  Spezifische  Auswirkungen  auf  die  Lebenssitua-
 tion  von  Frauen  und  Männern  sind  nach  dem  Ergebnis  dieser
 Prüfung  nicht  zu  erwarten,  da  das  Gesetzesvorhaben  keine
 Regelungen  enthält,  die  sich  spezifisch  auf  die  Lebenssitua-
 tion  von  Frauen  und  Männern  auswirken,  sondern  allgemein
 geltende  Werbeverbote  und  -beschränkungen  für  Tabak-
 erzeugnisse  regelt,  die  sich  gleichermaßen  auf  Männer  und
 Frauen  auswirken.
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B.  Besonderer  Teil

 Zu  Artikel  1

 Zu  Nummer  1

 Mit  der  Einfügung  des  neuen  §  21a  in  das  Gesetz  wird  die
 Richtlinie  2003/33/EG  umgesetzt.

 §  21a  Abs.  1  greift  die  Definitionen  in  Artikel  2  der  Richtlinie
 2003/33/EG  auf.

 Nach  Artikel  2  Buchstabe  b  der  Richtlinie  ist  Werbung  jede
 Art  kommerzieller  Kommunikation  mit  dem  Ziel  oder  der
 direkten  oder  indirekten  Wirkung,  den  Verkauf  eines  Taba-
 kerzeugnisses  zu  fördern.

 Sponsoring  ist  in  Artikel  2  Buchstabe  c  der  Richtlinie  defi-
 niert  als  jede  Art  von  öffentlichem  oder  privatem  Beitrag  zu
 einer  Veranstaltung  oder  Aktivität  oder  jede  Art  von  Unter-
 stützung  von  Einzelpersonen  mit  dem  Ziel  oder  der  direkten
 oder  indirekten  Wirkung,  den  Verkauf  eines  Tabakerzeugnis-
 ses  zu  fördern.

 Die  Dienste  der  Informationsgesellschaft  sind  in  Deutsch-
 land  auf  Bundesebene  im  Teledienste-Gesetz  (TDG)  bzw.  auf
 Landesebene  im  Mediendienste-Staatsvertrag  (MDStV)  ge-
 regelt  und  damit  entweder  Tele-  oder  Mediendienste.  Es  wird
 kein  neuer  Begriff  eingeführt.

 Dienste  der  Informationsgesellschaft  werden  auf  europäi-
 scher  Ebene  in  Artikel  1  Nr.  2  der  Richtlinie  98/34/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  22.  Juni  1998
 über  ein  Informationsverfahren  auf  dem  Gebiet  der  Normen
 und  technischen  Vorschriften  (ABl.  EG  Nr.  L  204  S.  37),  zu-
 letzt  geändert  durch  die  Richtlinie  98/48/EG  des  Europäi-
 schen  Parlaments  und  des  Rates  vom  20.  Juli  1998  zur  Ein-
 führung  einer  gesetzgeberischen  Transparenz  für  die  Dienste
 der  Informationsgesellschaft  (ABl.  EG  Nr.  L  217  S.  18)  defi-
 niert.

 Die  Richtlinie  2000/31/EG  des  Europäischen  Parlaments  und
 des  Rates  vom  8.  Juni  2000  über  bestimmte  rechtliche  Aspek-
 te  der  Dienste  der  Informationsgesellschaft,  insbesondere  des
 elektronischen  Geschäftsverkehrs,  im  Binnenmarkt  (ABl.  EG
 Nr.  L  178  S.  1)  verweist  auf  diese  Definition  und  konkreti-
 siert  den  Begriff  im  Erwägungsgrund  18  dahingehend,  dass
 die  Dienste  der  Informationsgesellschaft  einen  weiten  Be-
 reich  von  wirtschaftlichen  Tätigkeiten  umfassen,  die  online
 vonstatten  gehen.

 Darunter  fällt  beispielsweise  der  Online-Verkauf  von  Waren
 ebenso  wie  kommerzielle  Kommunikationen  (Werbung)
 oder  Dienste,  die  Instrumente  zur  Datensuche,  zum  Zugang
 zu  Daten  und  zur  Datenabfrage  bereitstellen.  Die  Richtlinie
 200/31/EG  wurde  in  Deutschland  von  Bund  und  Ländern
 einvernehmlich  im  TDG  und  im  MDStV  umgesetzt.

 Tabakerzeugnisse  werden  in  Artikel  2  Buchstabe  a  der  Richt-
 linie  2003/33/EG  definiert  als  alle  Erzeugnisse,  die  zum  Rau-
 chen,  Schnupfen,  Lutschen  oder  Kauen  bestimmt  sind,  sofern
 sie  ganz  oder  teilweise  aus  Tabak  hergestellt  sind.  Eine  Auf-
 nahme  dieser  Begriffsbestimmung  in  §  21a  Abs.  1  ist  nicht
 erforderlich,  da  der  Begriff  bereits  in  §  3  Abs.  1  des  Gesetzes
 definiert  wird.  Die  dort  vorgesehene  Bestimmung  zum  an-
 derweitigen  oralen  Gebrauch  ist  vor  dem  Hintergrund  der
 Definition  in  Artikel  2  Buchstabe  a  der  Richtlinie  2003/33/
 EG  für  die  Anwendung  des  §  21a  richtlinienkonform  aus-
 schließlich  als  Lutschen  zu  verstehen.

 Mit  den  Absätzen  2  bis  7  wird  die  Richtlinie  2003/33/EG  wie
 folgt  in  nationales  Recht  umgesetzt:

 Absatz  2  Artikel  4  Abs.  1  der  Richtlinie,

 Absatz  3  und  4  Artikel  3  der  Richtlinie,

 Absatz  5  Artikel  4  Abs.  2  der  Richtlinie,

 Absatz  6  und  7  Artikel  5  der  Richtlinie.

 Der  in  Absatz  3  Satz  2  Nr.  3  genannten  Verwendung  von  Ta-
 bakerzeugnissen  dienen  z.  B.  Pfeifen,  Pfeifenstopfer,  Pfei-
 fenständer,  Pfeifenetuis,  Zigarettenspitzen,  Zigarettenetuis
 und  Feuerzeuge.

 Zur  Begründung  dieser  in  der  Richtlinie  2003/33/EG  getrof-
 fenen  Regelungen  wird  in  den  Erwägungsgründen  der  Richt-
 linie  unter  anderem  Folgendes  ausgeführt:

 „(4)  Infolge  der  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  der
 Mitgliedstaaten,  die  die  Tabakwerbung  in  Veröffentlichun-
 gen  wie  Zeitschriften,  Zeitungen  und  Magazinen  regeln  oder
 verbieten,  besteht  eine  beträchtliche  Gefahr  von  Hemmnis-
 sen  für  den  freien  Verkehr  dieser  Waren  im  Binnenmarkt.  Um
 für  alle  diese  Medien  den  freien  Verkehr  im  Binnenmarkt  zu
 gewährleisten,  muss  die  darin  enthaltene  Tabakwerbung  auf
 diejenigen  Magazine  und  Zeitschriften  beschränkt  werden,
 die  sich  nicht  an  die  breite  Öffentlichkeit  richten,  wie  z.  B.
 Veröffentlichungen,  die  ausschließlich  für  im  Tabakhandel
 tätige  Personen  bestimmt  sind,  sowie  auf  Veröffentlichun-
 gen,  die  in  Drittländern  gedruckt  und  herausgegeben  werden
 und  nicht  hauptsächlich  für  den  Gemeinschaftsmarkt  be-
 stimmt  sind.

 (5)  Die  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  der  Mit-
 gliedstaaten  über  bestimmte  Sponsoringarten  zugunsten  von
 Tabakerzeugnissen  mit  grenzüberschreitender  Wirkung  füh-
 ren  zu  einer  beträchtlichen  Gefahr  von  Verzerrungen  der
 Wettbewerbsbedingungen  für  diese  Tätigkeit  im  Binnen-
 markt.  Um  derartige  Verzerrungen  auszuschließen,  muss  die-
 ses  Sponsoring  nur  bei  Aktivitäten  und  Veranstaltungen  mit
 grenzüberschreitender  Wirkung  verboten  werden,  da  sonst
 Einschränkungen  für  direkte  Werbung  umgangen  werden
 könnten;  Sponsoring  auf  ausschließlich  nationaler  Ebene  ist
 dabei  nicht  zu  regeln.

 (6)  Der  Einsatz  der  Dienste  der  Informationsgesellschaft
 zur  Werbung  für  Tabakerzeugnisse  nimmt  zu,  und  zwar  im
 gleichen  Maß  wie  die  Inanspruchnahme  und  der  Zugriff  auf
 solche  Dienste  in  der  Öffentlichkeit.  Diese  Dienste  werden,
 ebenso  wie  der  Rundfunk,  der  auch  über  Dienste  der  Infor-
 mationsgesellschaft  übertragen  werden  kann,  besonders  von
 jungen  Verbrauchern  gern  und  häufig  genutzt.  Die  Tabakwer-
 bung  in  diesen  beiden  Medien  ist  schon  ihrem  Wesen  nach
 grenzüberschreitend  und  sollte  auf  Gemeinschaftsebene  ge-
 regelt  werden.

 (7)  Die  kostenlose  Verteilung  von  Tabakerzeugnissen  un-
 terliegt  in  mehreren  Mitgliedstaaten  Beschränkungen,  da  die
 potenzielle  Suchtwirkung  erheblich  ist.  Im  Zusammenhang
 mit  dem  Sponsoring  von  Veranstaltungen  mit  grenzüber-
 schreitender  Wirkung  ist  es  vorgekommen,  dass  Tabaker-
 zeugnisse  kostenlos  verteilt  wurden;  ein  solches  Vorgehen
 sollte  daher  verboten  werden.“

 „(12)  Diese  Richtlinie  regelt  die  Werbung  für  Tabak-
 erzeugnisse  in  anderen  Medien  als  im  Fernsehen,  d.  h.  in  der
 Presse  und  in  anderen  gedruckten  Veröffentlichungen,  im
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Hörfunk  und  über  Dienste  der  Informationsgesellschaft.  Sie
 regelt  auch  das  Sponsoring  durch  Tabakunternehmen  von
 Hörfunkprogrammen  und  von  Veranstaltungen  oder  Aktivi-
 täten,  an  denen  mehrere  Mitgliedstaaten  beteiligt  sind,  die  in
 mehreren  Mitgliedstaaten  stattfinden  oder  die  eine  sonstige
 grenzüberschreitende  Wirkung  haben,  einschließlich  der
 kostenlosen  Verteilung  von  Tabakerzeugnissen  oder  der  Ver-
 teilung  zu  herabgesetztem  Preis.  Andere  Formen  der  Wer-
 bung,  wie  die  indirekte  Werbung  sowie  das  Sponsoring  von
 Veranstaltungen  oder  Aktivitäten,  die  keine  grenzüberschrei-
 tende  Wirkung  haben,  fallen  nicht  in  den  Geltungsbereich
 dieser  Richtlinie.  Vorbehaltlich  des  Vertrags  behalten  die
 Mitgliedstaaten  die  Befugnis,  diese  Angelegenheiten  so  zu
 regeln,  wie  sie  es  zum  Schutz  der  menschlichen  Gesundheit
 für  erforderlich  halten.

 (13)  Die  Werbung  für  Humanarzneimittel  fällt  unter  die
 Richtlinie  2001/83/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  vom  6.  November  2001  zur  Schaffung  eines  Gemein-
 schaftskodexes  für  Humanarzneimittel.  Die  Werbung  für
 Produkte  zur  Tabakentwöhnung  fällt  nicht  in  den  Geltungs-
 bereich  der  vorliegenden  Richtlinie.

 (14)  Diese  Richtlinie  sollte  die  Richtlinie  89/552/EWG
 des  Rates  vom  3.  Oktober  1989  zur  Koordinierung  bestimm-
 ter  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  der  Mitgliedstaaten
 über  die  Ausübung  der  Fernsehtätigkeit,  die  jede  Art  der
 Fernsehwerbung  für  Zigaretten  und  andere  Tabakerzeugnis-
 se  verbietet,  unberührt  lassen.  Die  Richtlinie  89/552/EWG
 sieht  vor,  dass  Fernsehsendungen  nicht  von  Unternehmen  ge-
 sponsert  werden  dürfen,  deren  Haupttätigkeit  die  Herstellung
 oder  der  Verkauf  von  Zigaretten  und  anderen  Tabakerzeug-
 nissen  oder  die  Erbringung  von  Dienstleistungen  ist,  für  die
 die  Werbung  gemäß  jener  Richtlinie  verboten  ist.  Der  Ver-
 kauf  von  Tabakerzeugnissen  über  das  Fernsehen  (Teleshop-
 ping)  wird  durch  die  Richtlinie  89/552/EWG  ebenfalls  ver-
 boten.“

 Zu  Nummer  2

 Folgeänderung  zu  Nummer  1.

 Zu  Nummer  3

 Die  Regelung  dient  der  Klarstellung.

 Zu  Nummer  4

 In  Anlehnung  an  die  bislang  gewählte  Bewehrung  von  Ver-
 stößen  gegen  ein  Verbot  des  §  22,  sollten  auch  Verstöße  ge-
 gen  §  21a  als  Ordnungswidrigkeit  geahndet  werden  können.

 Zu  Artikel  2
 Die  Vorschrift  regelt  das  Inkrafttreten  des  Gesetzes.
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Anlage  2

 Stellungnahme  des  Bundesrates

 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  813.  Sitzung  am  8.  Juli  2005  be-
 schlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76  Abs.  2
 des  Grundgesetzes  wie  folgt  Stellung  zu  nehmen:

 1.  Der  Bundesrat  hat  sich  bereits  in  seinem  Beschluss  vom
 19.  Oktober  2001  (Bundesratsdrucksache  555/01  –  Be-
 schluss)  kritisch  zu  Werbeverboten  für  Tabakerzeugnisse
 geäußert.  Er  steht  deshalb  dem  Entwurf  der  Bundesregie-
 rung  für  ein  Erstes  Gesetz  zur  Änderung  des  Vorläufigen
 Tabakgesetzes,  mit  dem  die  Richtlinie  2003/33/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  26.  Mai
 2003  zur  Angleichung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvor-
 schriften  der  Mitgliedstaaten  über  Werbung  und  Sponso-
 ring  zu  Gunsten  von  Tabakerzeugnissen  in  nationales
 Recht  umgesetzt  werden  soll,  kritisch  gegenüber  und
 lehnt  ihn  daher  ab.

 2.  Nach  Auffassung  des  Bundesrats  sollte  das  Gesetz  erst
 dann  in  Kraft  treten,  wenn  der  Europäische  Gerichtshof
 über  die  Klage  entschieden  hat,  die  die  Bundesrepublik
 Deutschland  am  9.  September  2003  beim  Europäischen
 Gerichtshof  gegen  das  Europäische  Parlament  und  den
 Rat  der  Europäischen  Union  erhoben  und  in  der  sie  bean-
 tragt  hat,  Artikel  3  (Tabakwerbeverbot  in  Druckerzeug-
 nissen  und  Diensten  der  Informationsgesellschaft)  und
 Artikel  4  (Tabakwerbeverbot  im  Rundfunk)  der  Tabak-
 werberichtlinie  für  nichtig  zu  erklären.  Wenn  das  Gesetz
 schon  in  Kraft  tritt,  bevor  der  Europäische  Gerichtshof
 entschieden  hat,  weckt  das  Zweifel  an  der  Ernsthaftigkeit
 der  Klage  der  Bundesregierung  und  schmälert  möglicher-
 weise  ihre  Erfolgsaussichten  in  dem  anstehenden  Ge-
 richtsverfahren.  Das  Verfahren  vor  dem  Europäischen
 Gerichtshof  ist  auch  geeignet,  eine  Reihe  von  Zweifels-
 fragen  zu  klären,  die  in  der  Tabakwerberichtlinie  enthal-
 ten  sind  und  die  die  Bundesregierung  in  ihren  Gesetzent-
 wurf  übernommen  hat  (z.  B.  ob  unter  dem  Begriff  „ge-
 druckte  Veröffentlichungen“  auch  Werbeprodukte  der  In-
 dividualkommunikation  fallen).

 3.  Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung  ferner  darauf
 hinzuwirken,  dass  der  Europäische  Gerichtshof  gemäß

 Artikel  242  Satz  2  EWG-Vertrag  die  Umsetzung  der
 Tabakwerberichtlinie  während  des  laufenden  Gerichts-
 verfahrens  aussetzt.

 4.  Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung,  ihrer  eigenen
 Argumentation  in  dem  vor  dem  Europäischen  Gerichts-
 hof  anhängigen  Verfahren  folgend,  darauf  hinzuwirken,
 dass  §  21a  Abs.  2  (Tabakwerbeverbot  im  Hörfunk)  und
 §  21a  Abs.  3  (Tabakwerbeverbot  für  die  Presse  und  ande-
 re  gedruckte  Veröffentlichungen)  ihres  Gesetzentwurfs
 nur  gelten,  soweit  diese  Medien  grenzüberschreitend  im
 Geltungsbereich  der  Europäischen  Union  vertrieben  wer-
 den.

 5.  Nach  Auffassung  des  Bundesrates  bedarf  schließlich
 §  21a  Abs.  6  des  Gesetzentwurfs  der  Bundesregierung
 (Sponsoringverbot)  einer  grundlegenden  Überarbeitung.
 So  muss  z.  B.  klargestellt  werden,  dass  nicht  das  Sponso-
 ring  von  Veranstaltungen,  „an  denen  mehrere  Mitglied-
 staaten  beteiligt  sind“,  verboten  ist,  sondern  nur  von  Ver-
 anstaltungen,  an  denen  Unternehmen  aus  mehreren  Staa-
 ten  teilnehmen.  Klargestellt  werden  muss  hier  auch,  dass
 die  Veranstaltung,  „die  in  mehreren  Mitgliedstaaten  statt-
 findet“,  auch  innerlich  nach  einem  Gesamtkonzept  zu-
 sammengehören  muss  und  auch  die  Ausrichtung  auf  ein
 Publikum  aus  mehreren  Mitgliedstaaten  vom  veranstal-
 tenden  Unternehmen  beabsichtigt  sein  muss.

 6.  Schließlich  weist  der  Bundesrat  darauf  hin,  dass  sich
 –  entgegen  der  amtlichen  Begründung  des  Gesetzent-
 wurfs  –  die  durch  den  Entwurf  der  Bundesregierung
 bewirkten  Umsatzrückgänge  in  den  betroffenen  Wirt-
 schaftskreisen  sehr  wohl  beziffern  lassen.  So  veran-
 schlagt  die  deutsche  Werbewirtschaft  diese  Rückgänge
 auf  über  100  Mio.  Euro,  mit  allen  negativen  Auswirkun-
 gen,  auf  die  in  diesen  Branchen  tätigen  Unternehmen  und
 Beschäftigten.

 7.  Der  Bundesrat  bittet,  den  betroffenen  Wirtschaftskreisen
 im  weiteren  Gesetzgebungsverfahren  ausreichend  Gele-
 genheit  zur  Stellungnahme  einzuräumen.
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Anlage  3

 Gegenäußerung  der  Bundesregierung

 Die  Bundesregierung  äußert  sich  zur  Stellungnahme  des
 Bundesrates  wie  folgt:

 Die  Bundesregierung  nimmt  die  Stellungnahme  des  Bundes-
 rates  zur  Kenntnis.

 Soweit  darin  Anregungen  zur  Überarbeitung  des  Gesetzent-
 wurfs  enthalten  sind,  wird  die  Bundesregierung  diese  im  wei-
 teren  Gesetzgebungsverfahren  prüfen.
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